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Erlaubnisschein
fur Schweil3-, Schneid-, L6t-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefahrdeten Bereichen

1 | Arbeitsort/-stelle:

2 | Arbeitsauftrag:
Name Firma und Monteur:

3 | Arbeitsverfahren [ ]SchweiRen [ ]Schneiden [ ]Flammrichten
|:| Schleifen |:|L6ten |:|Auftauen

[ ]Bohren []

4 | Sicherheitsmaf3nahmen |:|Entfernen der brennbaren Gegenstande und Stoffe, auch
vor Beginn der Arbeiten Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle im Umkreis von ....... m und
— soweit erforderlich — auch in angrenzenden Raumen

|:|Abdecken der brennbaren Gegenstande, z.B. Holzbalken, -wande
und -fuRboden, Kunststoffe usw.

|:|Abdichten von Offnungen, Mauerdurchbriichen, Rinnen, Kanalen, Fu-
gen, Ritzen u. &. mit nichtbrennbaren Stoffen

|:|Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, Isolier- und Damm-
material

DVerschIieBen von Rohren, Kanalen, Schachten, Apparaten, Behaltern
mit nichtbrennbaren Stoffen

|:|Bereitstellen einer Brandwache mit geeigneten Loschgeraten bzw.
Léschmitteln

|:|Abstellen von einzelnen Brandmeldern — Melder-Nummer.:

5 | Brandwache
— wahrend der Arbeit Name:
— nach der Arbeit Name: Dauer: Std.

6 | Alarm im Brandfall Standort des Brandmelders:

Standort des Telefons:

Feuerwehr Ruf-Nr.: (0) 112
7 |Bereitgestellte Lésch-  |[_]Feuerléscher mit [ Jwasser [ ]cOo. [ ]Pulver
gerate, -mittel |:| gefiillte Wassereimer |:| angeschlossener Wasserschlauch
|:| Schaum |:|
8 | Erlaubnis Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsma3nahmen

durchzufuhren. Die Unfallverhutungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (siehe
Ruckseite) sind zu beachten.

Datum Unterschrift Auftraggeber / dessen Beauftragter Unterschrift Aufsichtfiihrender / Ausfiihrender

! Die Rauchmelder sind nach der Abschaltung vor Verschmutzung zu schiitzen. )
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Anhaltswerte zur Bestimmung durch Funkenflug geféhrdeter Bereiche

Arbeitsverfahren Durch Funkenflug gefdhrdete Bereiche
Horizontale Reichweite Vertikale Reichweite
(bei liblicher Arbeitshéhe von 2 — 3m) nach oben nach unten
Loten mit Flamme biszu2m biszu2m bis zu 10 m
Schweillen (manuelles Gas- . . .
und Lichtbogenschweiten) bis zu 7,5 m biszu4 m bis zu 20 m
Thermisches Trennen bis zu 10 m biszu4 m bis zu 20 m

Fir die oben genannten Arbeiten in brand- oder explosionsgefiahrdeten Bereichen legt die Hochschule Kaiserlautern als
Betreiberin der Hochschulgebaude diesen Erlaubnisschein als Grundlage fest. Ein Erlaubnisschein ist nicht erforderlich bei Arbeiten
an eigens hierfiir eingerichteten, stationaren Schweilarbeitsplatzen in Werkstatten, hier reicht die Betriebsanweisung aus.
Ansonsten ist dieser Erlaubnisschein fiir simtliche, oben genannte Arbeiten in Gebduden, Rdumen oder umschlossenen Anlagen
bzw. Behaltern erforderlich, da praktisch in allen Bereichen mindestens mit Brandgefahren zu rechnen ist. Mit den Arbeiten darf erst
begonnen werden, wenn dieser Erlaubnisschein ausgehandigt ist und die festgelegten Sicherheitsmalinahmen durchgefiihrt sind.
Werden die Arbeiten von anderen Unternehmen bzw. Fremdfirmen durchgefiihrt, muss der Auftraggeber (z.B. LBB) die
erforderlichen SicherheitsmaRnahmen mit dem Auftragnehmer abstimmen und in diesem Erlaubnisschein dokumentieren (vgl. hierzu
auch § 6 DGUV Vorschrift 1).

DGUV Vorschrift 1 (Grundséatze der Pravention), § 6, Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

(1) Werden Beschéftigte mehrerer Unternehmer oder selbststédndige Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tatig, haben die
Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten, insbesondere hinsichtlich der
Mafinahmen nach § 2 Abs. 1, entsprechend § 8 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten. Insbesondere haben sie, soweit
es zur Vermeidung einer moglichen gegenseitigen Gefahrdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten
aufeinander abstimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.

DGUV Regel 100-500 (Betreiben von Arbeitsmitteln), Kapitel 2.26, SchweiRen, Schneiden und verwandte
Verfahren, Bereiche mit Brand- und Explosionsgefahr

3.8.1 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass in Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr
schweiltechnische Arbeiten nur durchgefiihrt werden, wenn
1. eine Brandentstehung verhindert und
2. eine explosionsfahige Atmosphére ausgeschlossen ist.

3.8.2  Koénnen durch das Entfernen brennbarer Stoffe und Gegensténde
* eine Brandentstehung nicht verhindert und
* eine explosionsfahige Atmosphare nicht ausgeschlossen
werden, hat der Unternehmer ergédnzende SicherheitsmaBnahmen in einer SchweiBerlaubnis schriftlich
festzulegen und fiir deren Durchfiihrung zu sorgen.

3.8.3 Erganzende SicherheitsmaRnahmen zum Verhindern einer Brandentstehung sind:
1. Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe und Gegensténde oder andere geeignete MalRnahmen,
2. Abdichten von Offnungen zu benachbarten Bereichen,
3. Bereitstellen geeigneter Feuerloscheinrichtungen nach Art und Umfang,
4. Uberwachen durch einen Brandposten wahrend schweitechnischer Arbeiten und
5. wiederholte Kontrolle durch eine Brandwache im Anschluss an die schweiRtechnischen Arbeiten.

3.8.4  Abweichend von Abschnitt 3.8.2 darf der Unternehmer bei regelmafig wiederkehrenden, gleichartigen schweif3technischen
Arbeiten, bei denen eine Brandentstehung durch das Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstande nicht verhindert
werden kann, die ergdnzenden Sicherheitsmalinahmen nach Absatz 3 statt in einer SchweilRerlaubnis in einer
Betriebsanweisung schriftlich festlegen.

3.8.5  Erganzende Sicherheitsmalnahmen zum Ausschlief3en einer explosionsfahigen Atmosphare sind:
1. sicheres Abdichten gegenliber der Atmosphare,
2. sicheres Abdichten gegenlber anderen Arbeitsbereichen,
3. lufttechnische MaRnahmen in Verbindung mit messtechnischer Uberwachung wahrend der Arbeiten und
4. Uberwachen der Wirksamkeit der SicherheitsmaRnahmen wahrend der Arbeiten.
Diese Sicherheitsmaflinahmen dirfen erst aufgehoben werden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und keine
Zindgefahr mehr besteht.

3.8.6 Die Versicherten diirfen mit schweildtechnischen Arbeiten erst beginnen, wenn ihnen vom Unternehmer die

Schweifderlaubnis nach Abschnitt 3.8.2 oder die Betriebsanweisung nach Abschnitt 3.8.4 ausgehandigt und die darin
festgelegten Sicherheitsmallnahmen durchgefiihrt sind.

Seite 2 von 2



	Arbeitsauftrag Name Firma und Monteur: 
	Erlaubnis Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften siehe Rückseite sind zu beachten: 
	Arbeitsort: 
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 


